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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
DER DIENSTLEISTUNGSEINRICHTUNG 
BIBLIOTHEKS- UND ARCHIVWESEN 

DER UNIVERSITÄT WIEN 

 
gültig ab 1. Nov. 2013 
 

 
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die ge-
schlechtsneutrale Differenzierung, z.B. Auftragnehmer/innen, 
verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter. 
 
 
Allgemeines 
Für Lieferungen und Leistungen an die Dienstleistungs-
einrichtung Bibliotheks- und Archivwesen der Universität 
Wien und an ihre Abteilungen, im weiteren gemeinsam Auf-
traggeber genannt, sowie für Lieferungen und Leistungen 
die von der Dienstleistungseinrichtung Bibliotheks- und Ar-
chivwesen oder ihren Abteilungen in Auftrag gegeben wer-
den, gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen soweit in der Auftragserteilung bzw. Bestellung oder 
auf sonstige Weise darauf Bezug genommen wird. Allge-
meine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden 
nicht Vertragsbestandteil. 
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind abrufbar auf 
der Homepage der DLE Bibliotheks- und Archivwesen und 
liegen in den Räumlichkeiten des Auftraggebers (Universi-
tätsring 1, 1010 Wien, Stiege 9, 1. Stock) zur Einsicht auf. 
 
Ergänzt werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
durch die Hausordnung und die Brandschutzordnung der 
Universität Wien, die auf der Website der Universität Wien 
abrufbar sind. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sich mit 
den Bestimmungen der Hausordnung und der Brandschutz-
ordnung vor der Ausführung des Auftrages vertraut zu ma-
chen. Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung der Bestim-
mungen der Hausordnung und der Brandschutzordnung ver-
antwortlich und wird den Auftraggeber bei allfälligen Verstö-
ßen vollkommen schad- und klaglos halten. 
 
Auf den bestehenden Universitätsbetrieb ist bei der Leis-
tungserbringung jedenfalls Bedacht zu nehmen. Nachforde-
rungen mit Berufung auf Irrtum, Unkenntnis oder andere 
Annahmen werden nicht berücksichtigt. 
 
Nebenabreden und Änderungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit je-
denfalls einer schriftlichen Einverständniserklärung des Auf-
traggebers. Mündliche Nebenabreden haben keine 
Rechtswirksamkeit. Abweichende schriftliche Regelungen in 
der Auftragserteilung bzw. Bestellung haben jedoch Vorrang 
vor den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausführung der Lei-
stung dem Auftraggeber schriftlich einen verantwortliche 
Leiter (Bauleiter, Montageleiter) namhaft zu machen, der 
den Auftragnehmer im Verkehr mit dem Auftraggeber 
rechtsverbindlich vertritt. Der verantwortliche Leiter muss 
während der Arbeitszeit stets erreichbar sein. Ist er ver-
hindert, muss ein fachkundiger geeigneter Vertreter zur 

Verfügung stehen. Ein Wechsel des verantwortlichen Lei-
ters ist nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftragge-
bers zulässig. 
 
1. Verträge / Vertragliche Grundlagen 
Verträge müssen zu ihrer Rechtswirksamkeit in schriftli-
cher Form abgefasst sein. Ebenso bedürfen Änderungen 
des ursprünglichen Vertrages der Schriftform und Unter-
schrift durch beide Vertragsparteien. 
 
Für Begriffsbestimmungen und allfällige Auslegungsdiffe-
renzen gilt nachstehende festgelegte Reihenfolge: zwin-
gendes Recht, Auftrag, AGB des Auftraggebers, einschlä-
gige gesetzliche Bestimmungen, Normen, Stand der Tech-
nik. 
 
Der Auftragnehmer hat bei der vertragsgemäßen Ausfüh-
rung der Lieferung/Leistung sowohl die in Österreich gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften und Normen als auch 
sonstige behördliche Anordnungen sowie die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 
 
Bei der Durchführung des Vertrages sind insbesondere 
auch die in Österreich geltenden arbeits- und sozialrecht-
lichen Vorschriften zu beachten. Insbesondere wird die 
Einhaltung der Bestimmungen des Ausländerbeschäfti-
gungsgesetzes idgF zwingend vereinbart. 
 
Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber dafür verantwort-
lich, dass die für die Ausführung seiner Leistung bestehen-
den gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Anord-
nungen auf dem Gebiet des Landschaft-, Umwelt- und des 
Naturschutzes sowie des Abfallwirtschafts- und Wasser-
rechtes eingehalten werden. 
 
2. Angebote / Annahmen 
Die Annahme eines Auftrages ist vom Auftragnehmer in-
nerhalb von drei Werktagen rechtsgültig unterfertigt, 
schriftlich zu bestätigen, widrigenfalls der Auftraggeber 
nicht an den Auftrag gebunden ist. 
 
Angebote bzw. Gegenangebote des Auftraggebers sind 
vom Auftragnehmer innerhalb von sieben Werktagen 
rechtsgültig unterfertigt, schriftlich anzunehmen, widrigen-
falls der Auftraggeber nicht länger daran gebunden ist. 
 
Angebote sowie hierfür erforderliche Vorarbeiten werden 
dem Auftragnehmer nicht gesondert vergütet. 
 
3. Warnpflicht 
Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen Bestellungen, Wei-
sungen oder Beistellungen (z.B. Materialien, Pläne, etc.) 
bzw. Weisungen des Auftraggebers oder gegen Leistungen 
anderer Vertragspartner des Auftraggebers, hat er diese Be-
denken dem Auftraggeber unverzüglich und rechtzeitig 
schriftlich mitzuteilen und gleichzeitig Verbesserungsvor-
schläge zu erstatten. Mit der Ausführung dieser Verbesse-
rungsvorschläge darf erst nach schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers begonnen werden. Nimmt der Auftragnehmer 
diese Warnpflicht nicht wahr, haftet er für die Folgen seiner 
Unterlassung. 
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Die Prüf- und Warnpflicht besteht während der gesamten 
Dauer der Vertragserfüllung bis zur Übernahme durch den 
Auftraggeber. 
 
 
4. Vertragsunterlagen 
Sämtliche Unterlagen, die Eigentum des Auftraggebers sind 
und der Bestellung bzw. Anfragen beigefügt wurden (z.B. 
Pläne, Zeichnungen, Muster, Modelle etc.), verbleiben im 
Eigentum des Auftraggebers und dürfen unbeteiligten Dritten 
keinesfalls zugänglich gemacht werden. Nach Erfüllung des 
jeweiligen Auftrages bzw. bei Ablehnung eines Auftrages 
sind diese Unterlagen unverzüglich an den Auftraggeber zu-
rückzustellen. Bei Zuwiderhandeln gegen diese Verpflich-
tung haftet der Auftragnehmer dem Auftraggeber verschul-
densunabhängig für sämtliche Nachteile und Schäden, die 
diesem aufgrund der unbefugten Weitergabe bzw. fehlenden 
Zurückstellung entstehen. 
 
Alle vom Auftragnehmer erarbeiteten Unterlagen (wie Pläne, 
Skizzen, Berechnungen und Beschreibungen) gehen mit der 
Übergabe an den Auftraggeber in sein Eigentum über. 
 
5. Subunternehmer 
Der Auftragnehmer hat Teile der Leistungen, die er an Sub-
unternehmer weiterzugeben beabsichtigt, unverzüglich be-
kannt zu geben und die jeweils in Frage kommenden Unter-
nehmer zu nennen. Die Weitergabe des Teilauftrages ist nur 
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers 
zulässig. 
 
Der Auftragnehmer garantiert die Einhaltung sämtlicher Ver-
tragspflichten aus dem mit dem Auftraggeber geschlossenen 
Vertrag durch die jeweiligen Subunternehmer im Falle der 
Weitergabe eines Teilauftrages. Für allfällige Verstöße hat er  
den Auftraggeber vollkommen schad- und klaglos zu halten. 

Für Schäden die von einem Subunternehmer des Auftrag-
nehmers verursacht werden, haftet der Auftragnehmer ne-
ben dem Subunternehmer zur ungeteilten Hand. 
 
Der Auftragnehmer anerkennt ausdrücklich, dass Zahlungen 
des Auftraggebers an einen Subunternehmer ihm ge-
genüber schuldbefreiend wirken, sofern der Auftragnehmer 
mit seinen Zahlungen gegenüber einem Subunternehmer in 
Verzug gerät. 
 
Allfällige Eigentumsvorbehalte von Subunternehmern wer-
den nicht anerkannt. 
 
6. Abweichungen vom Vertrag 
Lieferungen und Leistungen, die der Auftragnehmer ohne 
Vertrag oder abweichend vom Vertrag ausführt, werden 
nur im Falle der nachträglichen schriftlichen Genehmigung 
durch den Auftraggeber vergütet. Bei fehlender nachträgli-
cher Genehmigung ist der Auftragnehmer verpflichtet, die 
jeweilige Lieferung/Leistung auf seine Kosten wieder zu 
entfernen, widrigenfalls der Auftraggeber berechtigt ist, die 
Beseitigung durch einen Dritten, auf Kosten des Auftrag-
nehmers, durchführen zu lassen. Der Auftragnehmer wird 
den Auftraggeber diesbezüglich vollkommen schad- und 
klaglos halten. 
 
Der Auftraggeber ist berechtigt, Art und Umfang der ver-
einbarten Lieferung/Leistung oder die Umstände der Leis-
tungserbringung zu ändern oder zusätzliche Leistungen/ 
Lieferungen zu verlangen, die vom beauftragen Liefer-

/Leistungsumfang nicht miterfasst sind, aber zur ordnungs-
gemäßen Ausführung der Leistung bzw. Erbringung der 
Lieferung notwendig sind. Allfällige damit im Zusammen-
hang stehende Entgeltansprüche des Aufragnehmers sind 
schriftlich zu vereinbaren und werden auf der Basis des 
Hauptangebotes berechnet. 
 
Geänderte oder zusätzlich Leistungen/Lieferungen stellen 
im Allgemeinen – ohne gesonderte Vereinbarung - keinen 
Grund für eine Änderung der Leistungs-/Lieferfristen dar. 
 
7. Schulungen 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Kernanwender der Uni-
versität Wien vor Ort (in den jeweiligen Einrichtungen der 
Universität Wien) in die Bedienung des Vertragsgegen-
standes einzuschulen (sofern dies für die konkrete Leis-
tung/Lieferung notwendig und üblich ist), sodass diese 
sämtliche Funktionen beherrschen und weitere Anwender 
diesbezüglich einschulen können. 
 
Die Kosten derartiger Schulungen vor Ort (inklusive allfälli-
ger Reisekosten) werden nicht gesondert vergütet bzw. er-
setzt. 
 
Der Auftragnehmer ist weiters verpflichtet, spätestens bei 
Übergabe eine vollständige Dokumentation (wie eine 
deutschsprachige Gebrauchsanweisung, vollständige 
technische Dokumentation/Pläne, Gefahrenhinweise, Ein-
weisungen/Schulungen u.ä.) zu überreichen. Diese ist bei 
Änderungen in Bezug auf den Vertragsgegenstand laufend 
zu ergänzen. Die Dokumentation wird als Vertragsbe-
standteil nicht gesondert vergütet. 
 
Das vereinbarte Vertragsentgelt wird erst nach Übergabe 
der Dokumentation zur Zahlung fällig. 
 
8. Fristen 
Der Auftragnehmer garantiert, die vereinbarten Termine 
und Fristen einzuhalten. Abweichungen von den verein-
barten Fristen und Terminen durch den Auftragnehmer 
bedürfen stets der schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
gebers. Ebenso bedarf der vorzeitige Beginn der Lei-
stungserbringung / Lieferung der schriftlichen Zustimmung 
des Auftraggebers. 
 
Ist der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durch-
führung/Erbringung der beauftragen Leistung/Lieferung be-
hindert, hat der dies dem Auftraggeber unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen. Unterlässt der Auftragnehmer diese Anzei-
ge, hat er den Auftraggeber für alle ihm daraus ent-
stehenden Schäden und Nachteile schad- und klaglos zu 
halten. 
 
Der Auftraggeber ist berechtigt, bei Nichteinhaltung der ver-
einbarten Fristen und Termine durch den Auftragnehmer, 
nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen und schrift-
lich gesetzten Nachfrist die ausstehende Leistung auf Kos-
ten des Auftragnehmers durch ein anderes Unternehmen 
seiner Wahl ausführen zu lassen. Gewährleistungs-, Garan-
tie- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers ge-
genüber dem Auftragnehmer bleiben hiervon unberührt. 
 
9. Gefahr und Haftung 
Bis zur förmlichen Übernahme der gesamten Leistung/ Liefe-
rung (siehe Punkt 11) durch den Auftraggeber trägt der Auf-
tragnehmer in jedem Fall die Gefahr für seine Leistung/Liefe-
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rung. Darunter fallen insbesondere Zerstörung (Untergang), 
Beschädigung, Diebstahl oder sonstiger Verlust. 
Dies gilt auch für beigestellte Materialien oder sonstigen 
Gegenstände, die der Auftragnehmer vom Auftraggeber o-
der von anderen Auftragnehmern übernommen hat und die 
Gefahr des Transportes bei beweglichen Sachen. 
 
Der Auftragnehmer haftet für alle wie immer gearteten Schä-
den und sonstigen Nachteile, die dem Auftraggeber bei der 
Durchführung des Auftrages entstehen. 
 
Der Auftraggeber übernimmt keine Haftung für Schäden o-
der sonstigen Nachteile, die im Zuge der Durchführung des 
Auftrages sonstigen Personen entstehen. Der Auf-
tragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber aus solchen 
Ansprüchen schad- und klaglos zu halten. 
 
Für die Ausbesserung oder Umarbeitung vom Auftraggeber 
übergebener Gegenstände haftet der Auftragnehmer in vol-
ler Höhe des Gegenwertes. 
 
10. Probebetrieb 
Der Auftraggeber hat das Recht, vor Übernahme einer Lei-
stung/Lieferung einen Probebetrieb durchzuführen. Voraus-
setzung für den Probebetrieb ist die vorherige Vorlage der 
für den Probebetrieb erforderlichen Unterlagen, insbeson-
dere der Bedienungs- und Betriebsanleitung. Das Ergebnis 
des Probebetriebs ist schriftlich festzuhalten. Macht der Auf-
traggeber von seinem Recht auf Durchführung eines Pro-
bebetriebes Gebrauch, hat er dies dem Auftragnehmer 5 
Werktage zuvor mitzuteilen. Diesfalls ist eine rechtswirksa-
me Übernahme gemäß Punkt 11 erst nach Durchführung 
des Probebetriebes möglich. 
 
11. Übernahme der Leistung 
Eine förmliche Übernahme gilt als vereinbart. Der Auftrag-
nehmer hat den Auftraggeber zur Übernahme der Lei-
stung/Lieferung aufzufordern. Zwischen den Ver-
tragsparteien ist ein Übergabetermin einvernehmlich fest-
zulegen. Über die erfolgte rechtswirksame Übernahme ist 
ein schriftliches Übernahmeprotokoll zu erstellen. Im 
Übernahmeprotokoll sind insbesondere beanstandete 
Mängel und Fristen für deren Behebung, die Einhaltung 
oder Überschreitung vertraglich vereinbarter Termine und 
die Fälligkeit von Vertragsstrafen aufzunehmen. 
 
Mit der förmlichen Übernahme der Leistung/Lieferung gilt 
die Leistung/Lieferung als erbracht. Eine rechtswirksame 
Übernahme liegt nicht vor und die damit einhergehenden 
Rechtsfolgen treten nicht ein, wenn die beschriebenen 
Formerfordernisse nicht eingehalten werden. Die bloße 
Annahme des Vertragsgegenstandes bzw. dessen Benüt-
zung und Inbetriebnahme ohne förmliche Übernahme und 
Anfertigung eines Übernahmeprotokolls gilt nicht als 
rechtswirksame Übernahme. 
 
Bestehen Mitwirkungspflichten des Auftraggebers für die 
vor Ort zu schaffenden Voraussetzungen der Leistungser-
bringung/Lieferung, so hat der Auftragnehmer diese und 
den genauen Zeitpunkt mindestens sechs Wochen vorher 
dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben. 
 
Vereinbarte Teilleistungen können im Einvernehmen mit 
dem Auftraggeber gesondert übernommen werden. Auch 
hierüber ist für die Rechtswirksamkeit der Übernahme ein 
schriftliches Übergabeprotokoll zu erstellen. 

 
Bei Vorliegen von wesentlichen Mängeln ist der Auftragge-
ber berechtigt, die Übernahme zu verweigern. In diesem 
Fall hat der Auftragnehmer die Mängel umgehend zu be-
heben und den Auftraggeber nach Behebung der Mängel 
erneut schriftlich zur Übernahme aufzufordern. Die Frist für 
die termingerechte Fertigstellung wird hierdurch nicht un-
terbrochen. 
 
12. Preise / Entgelt 
Die vom Auftragnehmer bekannt gegebenen Preise sind 
Fixpreise und verstehen sich frei Aufstellungsort (bzw. 
Einbringungs- bzw. Verwendungsort), verzollt, inklusive 
aller Nebenkosten und Verpackung. Die Umsatzsteuer ist 
gesondert auszuweisen. Der bekannt gegebene Preis um-
fasst bei Lieferungen das Abladen, Auspacken und den 
Transport an den vorgesehenen Ort (Raum), die Aufstel-
lung und die Versetzung in den betriebsbereiten Zustand. 
Alle nicht benötigten Materialien, Geräte, Abfälle usw. sind 
auf Kosten des Auftragnehmers unter Beachtung des Ab-
fallwirtschaftsgesetzes idgF, und der hiezu ergangenen 
Verordnungen vom Aufstellungsort zu entfernen. Für die 
ordnungsgemäße Entsorgung sind auf Anforderung die 
den Gesetzen und Verordnungen entsprechenden Nach-
weise zu erbringen. 
Zahlungen erfolgen ausschließlich in Euro. 
 
 
13. Sicherstellungen 
a. Kaution 
Eine Kaution in Höhe von 10% des Gesamtauftragswertes 
(brutto) kann zur Sicherstellung für bestimmte Vertrags-
pflichten vereinbart werden. Sie ist binnen 14 Tagen nach 
Auftragserteilung in bar oder mittels Bankgarantie eines ös-
terreichischen renommierten Bankinstitutes zu erlegen. Die 
Kaution wird 4 Wochen nach vollständiger, mängelfreier Er-
füllung des Vertrages zurückgestellt. 
b. Vertragserfüllungsgarantie 
Eine Vertragserfüllungsgarantie in Höhe von 15% des Ge-
samtauftragswertes (brutto) kann vereinbart werden. Sie ist 
vor Auftragserteilung in bar oder mittels Bankgarantie eines 
österreichischen renommierten Bankinstitutes zu erlegen. 
Die Bankgarantie muss 3 Monate über das geplante Ver-
tragsende hinausgehen. Die Vertragserfüllungsgarantie wird 
4 Wochen nach vollständiger Erfüllung des Vertrages zu-
rückgestellt. 
c. Deckungsrücklass 
Ein Deckungsrücklass in Höhe von 10% wird bei der jeweili-
gen Teilrechung (brutto) in Abzug gebracht. Der Deckungs-
rücklass wird mit der Schlussrechnung abgerechnet. 
d. Haftungsrücklass 
Ein Haftungsrücklass in Höhe von 5% der Abrechungssum-
me (brutto) ist vereinbart und in Form einer Bankgarantie zu 
erlegen. Es steht dem Auftraggeber frei, den Gegenwert von 
der Schlussrechnung in Abzug zu bringen. Der Haftungs-
rücklass gilt für die Dauer der Gewährleistung zuzüglich 2 
Monate  und wird – soweit er nicht bestimmungsgemäß in 
Anspruch genommen wird – 4 Wochen nach Ablauf der Ge-
währleistungsfrist zurückgestellt. 
 
14. Verzug 
Verzug liegt vor, wenn eine Leistung/Lieferung nicht zur 
gehörigen Zeit, am gehörigen Ort oder auf die bedungene 
Weise erbracht wird. 
 
Gerät der Auftragnehmer in Verzug kann der Auftraggeber 
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entweder auf die vertragsgemäße Erfüllung des Vertrages 
bestehen oder unter schriftlicher Festsetzung einer einma-
ligen, angemessenen Nachfrist den Rücktritt vom Vertrag 
für den Fall erklären, dass die vertragsgemäße Leistung 
nicht innerhalb der Nachfrist erbracht wird. 
 
Besteht der Auftraggeber  im Verzugsfall auf die Vertrags-
erfüllung, verliert er dadurch keinesfalls sein Recht auf Gel-
tendmachung der Vertragsstrafe. 
 
Ist die Erfüllung des Vertrages zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder binnen einer bestimmten Frist ausdrücklich be-
dungen (Fixgeschäft), ist der Auftraggeber nicht verpflichtet, 
die Leistung/Lieferung nach dem vereinbarten Zeitpunkt an-
zunehmen. Es entfällt das Erfordernis der Nachfristsetzung 
für die Leistungserfüllung und für den Rücktritt vom Vertrag. 
Der Auftragnehmer ist hingegen zur nachträglichen Leis-
tung/Lieferung dann verpflichtet, wenn diese vom Auftragge-
ber ausdrücklich — binnen zwei Wochen nach Fristablauf — 
verlangt wird. Das Recht auf Geltendmachung der Vertrags-
strafe bleibt unberührt. 
 
15. Vertragsstrafe 
Die Vertragsstrafe ist die für den Fall der Nicht- oder 
Schlechterfüllung vertragsgemäßer Verbindlichkeiten des 
Auftragnehmers vereinbarte Geldleistung. Sie unterliegt 
nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht. Ge-
währleistungs- und Schadenersatzansprüche des Auf-
traggebers werden hierdurch nicht berührt. Die Vertrags-
strafe kann neben der Erfüllung begehrt werden und 
hängt nicht von einem Schadenseintritt ab. 
 
Bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Fristen 
und Termine hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber ei-
ne Vertragsstrafe zu leisten. Die vertraglich festgelegten 
Zwischentermine unterliegen gleichsam wie der Endtermin 
uneingeschränkt den vorliegenden Bestimmungen über 
die Vertragsstrafe bei Verzug. Wenn im Vertrag (Bestel-
lung bzw. Auftragsschreiben) nichts anderes bestimmt ist, 
beträgt die Vertragsstrafe 0,5 % des Gesamt-
auftragswertes (brutto) pro Kalendertag der verspätet er-
brachten Lieferung/Leistung, maximal jedoch 10 % des 
Gesamtauftragswertes (brutto). Ein Verschulden des Auf-
tragnehmers ist nicht erforderlich. 
 
Die Vertragsstrafe versteht sich als Mindestersatz. 
 
16. Rücktritt vom Vertrag 
Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung 
bzw. bis zur Lieferung insbesondere in folgenden Fällen 
jederzeit schriftlich den Rücktritt vom Vertrag erklären: 
a. bei Vorliegen eines Verzuges gemäß Punkt 14 unter 

Setzung einer einmaligen angemessenen Frist zur 
Nachholung; 

b. wenn über den Auftragnehmer ein nsolvenzverfahren 
anhängig ist bzw. eröffnet wird oder die Eröffnung 
mangels kostendeckenden Vermögens abgelehnt 
wird; 

c. wenn Umstände vorliegen, die die ordnungsgemäße 
Erfüllung des Auftrages offensichtlich unmöglich ma-
chen, soweit der Auftragnehmer diese zu vertreten 
hat; 

d. wenn der Auftragnehmer oder einer seiner Vertreter 
Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit dem 
Abschluss oder der Durchführung des Vertrages be-
fasst sind mittelbar oder unmittelbar irgendwelche 

persönlichen Vorteile anbietet, verspricht oder ge-
währt; 

e. wenn der Auftragnehmer Handlungen gesetzt hat, um 
den Auftraggeber in betrügerischer Absicht Schaden 
zuzufügen, insbesondere wenn er mit anderen Unter-
nehmen für den Auftraggeber nachteilige oder gegen 
die guten Sitten oder gegen Grundsätze des Wettbe-
werbes verstoßende Abreden getroffen hat; 

f. wenn der Auftragnehmer selbst oder eine von ihm zur 
Erfüllung des Auftrages herangezogene Person Ge-
heimhaltungsverpflichtungen verletzt; 

g. wenn der Auftragnehmer stirbt oder die Eigenberech-
tigung verliert; 

h. wenn der Auftragnehmer wesentliche Bestimmungen 
des Vertrages bzw. sonstige gesetzliche Bestimmun-
gen verletzt. 

i. Wenn dem Auftraggeber aufgrund eines sonstigen 
Verhaltens des Auftragnehmers oder ihm zurechen-
barer Personen die Aufrechterhaltung des Vertrags-
verhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann. 

j. Im Fall des Rücktritts des Auftraggebers hat der Auf-
tragnehmer nur Anspruch auf die Vergütung der be-
reits erbrachten Leistungen/Lieferungen, soweit diese 
für den Auftraggeber nützlich und brauchbar sind. 

 
Trifft den Auftragnehmer ein Verschulden am Eintritt des 
Rücktrittsgrundes, hat er dem Auftraggeber die durch eine 
allfällige Weitergabe des Auftrages an einen Dritten er-
wachsenden Mehrkosten zu ersetzen. 
 
17. Mängel 
Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass seine Lei-
stungen/Lieferungen die im Vertrag ausdrücklich bedunge-
nen und die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften ha-
ben sowie dass sie einer allfälligen Beschreibung, Probe 
oder einem Muster sowie den anerkannten Regeln der Wis-
senschaft, der Technik und des Handwerkes entsprechen. 
Der Auftragnehmer übernimmt weiters die Gewähr, dass 
seine Leistungen/Lieferungen gemäß den sich aus der Na-
tur des Geschäftes oder den getroffenen Verabredungen 
verwendet werden können. 
 
Bei Lieferung/Leistung nach Muster, Beschreibung oder 
Probe gelten die Eigenschaften des Musters, der Be-
schreibung oder der Probe jedenfalls als zugesichert. Dies 
gilt auch für Muster, Proben oder Beschreibungen, die vom 
Auftragnehmer erst nach Vertragsabschluss beigebracht 
und vom Auftraggeber freigegeben werden. 

 
Die ungenügende Schulung gemäß Punkt 7 ist ein we-
sentlicher Mangel. 
 
18. Gewährleistung 
Falls im Vertrag keine anderen Gewährleistungsfristen 
festgelegt sind, beträgt die Gewährleistungsfrist für unbe-
wegliche Sachen 3 Jahre, für bewegliche Sachen 2 Jahre. 
Die Gewährleistungsfrist beginnt grundsätzlich mit dem 
Tag der formellen ordnungsgemäßen Übernahme (gemäß 
Punkt 11) zu laufen, bei versteckten Mängeln, bei zugesi-
cherten Eigenschaften oder bei Rechtsmängeln aber erst 
mit dem Tag, an dem der Mangel für den Auftraggeber er-
kennbar war. Mit Ablauf der Gewährleistungsfrist gelten 
die Vertragspflichten des Auftragnehmers als erfüllt. 
Allfällige Schadenersatzansprüche werden hievon nicht 
berührt. 
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Gewährleistungsmängel werden dem Auftragnehmer nach 
ihrer Feststellung schriftlich angezeigt. Die Rügeverpflich-
tung gemäß §§ 377ff UGB entfällt. Die Anerkennung der 
Mangelhaftigkeit durch den Auftragnehmer (z.B. durch 
schriftliche Verbesserungszusage) unterbricht die Ge-
währleistungsfrist für diesen Mangel. 
 
Innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügte Mängel sind 
vom Auftragnehmer innerhalb von 14 Tagen bzw. ange-
messener Nachfrist zu beheben. 
 
Ist Verbesserung oder Austausch nicht möglich oder un-
zumutbar, bleibt das Recht des Auftraggebers auf Preis-
minderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfü-
gigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung, unbe-
rührt. Dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbes-
serung oder den Austausch verweigert oder nicht in an-
gemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den 
Auftraggeber mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbun-
den wären oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person 
des Auftragnehmers liegenden Gründen unzumutbar wä-
ren. 
 
Bei innerhalb der Gewährleistungsfrist angezeigten Män-
geln wird vermutet, dass sie zum Zeitpunkt der ordnungs-
gemäßen Übergabe bereits vorhanden waren. Der Auf-
tragnehmer hat für alle innerhalb des Gewähr-
leistungszeitraumes auftretenden Mängel einzustehen. 
 
Bei Behebung von wesentlichen Mängeln beginnt die ur-
sprüngliche Gewährleistungsfrist für den gesamten Ver-
tragsgegenstand neu zu laufen, bei Behebung von unwe-
sentlichen Mängeln beginnt die ursprüngliche Gewähr-
leistungsfrist für diesen Teil des Vertragsgegenstandes 
neu zu laufen. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Mängel auf seine 
Kosten zu beheben. Kommt der Auftragnehmer der Auffor-
derung zur Mängelbeseitigung innerhalb der vom Auftrag-
geber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, kann der 
Auftraggeber die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers 
ohne Einholung von Kostenangeboten beheben oder be-
heben lassen. Die Gewährleistungs-, Garantie- und Scha-
denersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 
 
Als Erfüllungsort für die Mängelbehebung gilt stets der Auf-
stellungsort. Allfällig erforderliche Transporte gehen zu Las-
ten des Auftragnehmers. 
 
19. Schadenersatz 
Hat der Auftragnehmer oder eine für ihn tätig werdende Per-
son (wie z.B. Subunternehmer, Lieferant u.ä.) dem Auftrag-
geber schuldhaft einen Schaden zugefügt, hat der Auf-
traggeber Anspruch auf Schadenersatz wie folgt: 
a. bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Ersatz 

des positiven Schadens und des entgangenen 
Gewinns (volle Genugtuung); 

b. bei leichter Fahrlässigkeit auf Ersatz des positiven 
Schadens; 

c. immer auch Ersatz von Folgeschäden. 
Der Auftragnehmer hat zu beweisen, dass ihn an der Ver-
letzung einer vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung 
kein Verschulden trifft. 
 
20. Rechnungen 
Rechnungen sind spätestens zwei Monate nach vollstän-

diger Vertragserfüllung sowie getrennt nach Bestellung zu 
übermitteln. Eine verspätete bzw. fehlerhafte Übermittlung 
verzögert im gleichen Ausmaß die Bezahlung. 
 
Der Mindestumfang der Rechnung definiert sich wie folgt: 
a. Angabe Gesamtauftragssumme (Hauptauftrag + all-

fällige Regien, Nachträge, Zusatzleistungen etc.). 
b. Übersichtliche Aufstellung der erbrachten Leistun-

gen/Lieferungen, wobei sich die Rechnung eindeutig 
erkennbar auf die Positionen des Auftrags beziehen 
muss. 

c. Alle für die Rechnungsprüfung erforderlichen Unter-
lagen, Nachweise und Beilagen (Leistungsberichte, 
Stundennachweise bei zusätzlichen Leistungen etc.) 
in einer übersichtlichen Zusammenstellung. 

d. Vorlage der Rechnung in zweifacher Ausferti-
gung. 

e. Die USt ist gesondert auszuweisen. 
f. Alle bereits erhaltenen Zahlungen sind nachvollziehbar 

in Abzug zu bringen. 
g. Alle Sicherstellungen, Nachlässe, Skonti u. dgl. sind in 

Abzug zu bringen. 
h. Die zur allfälligen Überprüfung der Rechnung darüber 

hinausgehenden notwendigen Unterlagen wie Liefer-
scheine, Stundennachweise etc. sind auf Verlangen 
beizulegen bzw. nachzureichen. Bei Arbeiten nach 
Einheitssätzen (Ausmaßarbeiten) bzw. nach dem tat-
sächlichen Material- und Zeitaufwand (Regiearbeiten) 
sind Ausmaßlisten (Zeit, Ort und Beschreibung der 
Leistung, aufgewendete Materialmengen) bzw. Ar-
beitsbeschreibungen (Regiezettel) den Rechnungen 
und sonstigen Leistungsbelegen jedenfalls anzu-
schließen. Diese sind zuvor vom zuständigen Mitar-
beiter des Auftraggebers schriftlich zu bestätigen. 

i. In jeder Rechnung ist die Bestellnummer des Auftrag-
gebers anzugeben. Gleiches gilt für Mahnungen. 

 
21. Zahlungen 
Zahlungs- und Skontofristen beginnen mit ordnungsge-
mäßem Rechnungseingang beim Auftraggeber nach voll-
ständiger Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer zu 
laufen. Bei mangelhaften Rechnungen beginnen die ge-
genständlichen Fristen mit Vorlage der neuen mangelfrei-
en Rechnung neu zu laufen. 
 
Die Zahlungsfrist beträgt 30 Werktage ab Rechnungs-
eingang. 
 
Zahlungen an den Auftragnehmer haben für den Auftrag-
geber auch hinsichtlich dessen (Zu-) Lieferanten schuld-
befreiende und eigentumsbegründende Wirkung. Dies ist 
vom Auftragnehmer durch entsprechende Vereinbarungen 
mit seinen (Zu)Lieferanten sicherzustellen. 
 
Sofern sich der Auftraggeber mit Zahlungen schuldhaft in 
Verzug befindet, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % 
p.a. vereinbart. 
 
22. Geheimhaltung 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Daten und In-
formationen im Zusammenhang mit einem Auftrag bzw. 
mit einer Bestellung geheim zu halten, an denen ein Ge-
heimhaltungsinteresse des Auftraggebers besteht. 
 
23. Zusatzbestimmungen für Lieferungen 
Liefertermin und Lieferort sind mit dem Auftraggeber im 
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Vornhinein verbindlich zu vereinbaren. Der Auftragnehmer 
hat sicherzustellen, dass der Vertragsgegenstand direkt 
an empfangsberechtigte Mitarbeiter des Auftraggebers 
zugestellt werden kann, die zum Lieferzeitpunkt am Lie-
ferort anwesend sein müssen. Eine vorzeitige Lieferung 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auf-
traggebers. 
 
Über die Eignung des Aufstellungsortes (Türen, Gang-
breiten, Lifte u.ä.) hat sich der Auftragnehmer vorab zu in-
formieren und allfällige Probleme dem Auftraggeber recht-
zeitig schriftlich mitzuteilen (Prüf- und Warnpflicht). 
 
Der Transport des Vertragsgegenstandes erfolgt auf Kos-
ten und Gefahr des Auftragnehmers. 
 
Jeder Lieferung muss ein Lieferschein oder ein ver-
gleichbares Dokument (Rechnung, Packzettel etc.) mit der 
Bestellnummer des Auftraggebers sowie dem Namen der 
anfordernden Stelle (Organisations- bzw. Subeinheit etc.) 
angeschlossen sein. 
 
Der Auftragnehmer hat zum jeweiligen Lieferzeitpunkt 
Produkte der neuesten Technologie (Stand der Technik) 
zu liefern, die gleichzeitig den für das Produkt geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen und Normen entsprechen, 
ebenfalls den Normen zur Barrierefreiheit. Der Auftrag-
nehmer verpflichtet sich, zwischen Auftragserteilung und 
Lieferung eingetretene Modelländerungen zeitgereicht vor 
der Lieferung schriftlich anzuzeigen. Bei Nichterfüllung 
dieser Anzeigeverpflichtung behält sich der Auftraggeber 
den Rücktritt vom Vertrag bzw. eine als Folge der Model-
länderung erforderliche Vertragsänderung vor. 
 
Der Auftragnehmer garantiert, dass er innerhalb der 
durchschnittlichen Funktionsdauer sämtliche Ersatzteile 
für den Vertragsgegenstand nachliefern kann. 
 
Bei Vertragsabschluss bekannt gegebene Preise dürfen 
bis zum Auftragende nicht überschritten werden. Preissen-
kungen zwischen Angebotsdatum und Datum der Liefe-
rung sind an den Auftraggeber weiterzugeben. 
 
24. Zusatzbestimmungen  
Auf den bestehenden Universitätsbetrieb ist bei der Leis-
tungserbringung jedenfalls Bedacht zu nehmen. Nachforde-
rungen mit Berufung auf Irrtum, Unkenntnis oder andere 
Annahmen werden nicht berücksichtigt. 
 
Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Ausführung der 
Leistung dem Auftraggeber schriftlich einen verantwortli-

che Leiter (Bauleiter, Montageleiter) namhaft zu machen, 
der den Auftragnehmer im Verkehr mit dem Auftraggeber 
rechtsverbindlich vertritt. Der verantwortliche Leiter muss 
während der Arbeitszeit stets erreichbar sein. Ist er ver-
hindert, muss ein fachkundiger geeigneter Vertreter zur 
Verfügung stehen. Ein Wechsel des verantwortlichen Lei-
ters ist nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftragge-
bers zulässig. 
 
25. Schlussbestimmungen 
Der Auftragnehmer garantiert, dass seine Leistun-
gen/Lieferungen frei von Rechten Dritter (insbesondere 
Eigentums-, sonstige Nutzungs- inklusive Immaterialgü-
terrechte) sind. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber 
für sämtliche 
Schäden und Nachteile, welche dieser aufgrund einer 
derartigen Verletzung von Rechten Dritter erleidet, voll-
kommen schad- und klaglos zu halten. Der Auftragneh-
mer überträgt dem Auftraggeber ohne gesonderte Ver-
gütung sämtliche Werknutzungsrechte an seinen Leis-
tungen, im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung ab 
diesem Zeitpunkt, und dabei insbesondere das Recht, 
Leistungen ohne Zustimmung des Auftragnehmers 
selbst zu vollenden, zu verändern bzw. zu erweitern, o-
der durch Dritte vollenden, verändern bzw. erweitern zu 
lassen. 
 
Gerichtsstand ist das für 1010 Wien sachlich zuständige 
Gericht. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht mit 
Ausnahme der Kollisionsnormen. Dies gilt auch für die 
Gerichtsstandsklausel. Die Anwendung des einheitlichen 
UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen 
 
Die Abtretung von vertraglichen Rechten und Ansprü-
chen durch den Auftragnehmer bedarf der Zustimmung 
des Auftraggebers. Auftraggeber und Auftragnehmer 
sind verpflichtet, sämtliche Rechte und Pflichten aus Ver-
trägen auf die jeweiligen Rechtsnachfolger vollinhaltlich 
zu überbinden. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nichtig oder unwirksam werden, 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen da-
durch nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung ist 
durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten 
Ziel der ursprünglichen Bestimmung am Nächsten 
kommt. 
 
 

 
 
 
 
 


